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1. Organisation NHC 

1.1. Ziele 
Der NHC (Nationaler Handbike Cup) ist eine Schweizer Handbike Rennserie, mit folgenden Zielen:  
• Förderung des Handbikesports in der Schweiz.  
• Strukturierung der Schweizer Handbike Events.  
• Einstieg für Handbike Athlet*innen in den Rennzirkus. Der NHC publiziert jeweils eine Gesamtwertung, da-

mit alle Teilnehmenden die Gesamtplatzierung erfahren können.  
• Gewinnung von Nachwuchsathletinnen und Nachwuchsathleten.  
• Breitensportangebot für Neuinteressierte 
• Vorbereitung auf internationale Einsätze auf Stufe UCI  
 
1.2. NHC-Rennen 
Die Rennen, welche zur NHC-Wertung zählen, werden durch die TK Handbike bestimmt und mit den jeweiligen 
Veranstaltern organisiert.  
 
1.3. Startgeld 
Die Teilnahme an der NHC-Serie ist kostenlos. Die Veranstalter der NHC-Rennen können jedoch ein Startgeld 
von maximal CHF 25.– verlangen. 
 
1.4. Preisgeldschema 
Für die Gesamtwertung wird ein Preisgeldschema verwendet (siehe Anhang a). 
 
1.5. Rennformat 
Die Rennen des NHC werden als Einzelzeitfahren oder Strassenrennen (Massenstart faktorisiert oder Handicap-
Rennen mit zeitlich versetztem Start) durchgeführt. 
 
 
2. Klassifikation 

2.1. Grundsatz 
Jede Teilnehmer*in wird gemäss UCI-Reglement klassifiziert. Im Zweifelsfall kann die TK Handbike eine individu-
elle Klassifikation verlangen. Jede Athlet*in ist selbst verantwortlich, dass er/sie klassifiziert ist.  
 
2.2. Kategorien/Klassen 
Die NHC-Serie entspricht den UCI-Kategorien WH1; WH2; WH3; WH4; WH5; MH1; MH2; MH3; MH4; MH5. 
 
2.3. Nicht-klassifizierte Athlet*innen 
Nicht klassifizierte Athlet*innen können sich anhand des im Anhang b) angefügten Raster in eine Kategorie ein-
teilen. Die TK Handbike kann im Gespräch mit der entsprechenden Athletin bzw. dem entsprechenden Athleten 
eine Anpassung der Kategorie vornehmen und entscheidet abschliessend. 
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3. Lizenzen 

3.1. Wettkampflizenz RSS 
Jede*r Teilnehmer*in muss über eine Wettkampflizenz von RSS (Rollstuhlsport Schweiz) verfügen. Vorausset-
zung für eine Wettkampflizenz ist eine Mitgliedschaft bei einem Rollstuhlclub der Schweizer Paraplegiker-Verei-
nigung. 

Lizenzen können unter folgendem Link bestellt werden: Wettkampflizenz RSS 
 
3.2. UCI-Lizenz 
Für einen Start an den Schweizer Meisterschaften sowie an nationalen Rennen – welche im Kalender von Swiss 
Cycling aufgeführt sind – oder für die Teilnahme an Rennen im Ausland, benötigt man eine gültige UCI-Lizenz 
(ausgestellt durch Swiss Cycling). Tageslizenzen sind möglich. 

Lizenzen können unter folgendem Link bestellt werden: Swiss Cycling Lizenzen 
 
 
4. Gesamtwertung 

4.1. Rangliste 
Alle Athlet*innen die an einem NHC-Rennen teilnehmen und unter den ersten 25 platziert sind, werden in der 
Gesamtwertung des NHC aufgeführt.  
 
4.2. Punktesystem 
Folgendes Punktesystem wird an den jeweiligen NHC-Rennen angewendet: 

Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte 
1 200 6 130 11 85 16 62 
2 185 7 120 12 80 17 59 
3 170 8 110 13 75 18 56 
4 155 9 100 14 70 19 53 
5 140 10 90 15 65 20 50 

    
4.3. Keine Streichresultate 
Für die Gesamtwertung zählen alle Resultate. Es gibt keine Streichresultate. 
 
4.4. Kategorien/Klassen 
Alle unter Punkt 2.2. genannten Kategorien werden in einer getrennten Gesamtwertung geführt. 
 
4.5. Punktegleichstand 
Bei Punktegleichstand hat der/die Athlet*in die bessere Rangierung, welche*r über die ganze NHC-Serie hinweg 
die tiefere Anzahl an Rangpunkten aufweist. Sollte der Punktegleichstand auch nach dieser Berechnung ausge-
glichen sein, werden die Preisgelder der beiden Rangplätze addiert und zu gleichen Teilen ausbezahlt. 
 
4.6. Anspruch auf Preisgeld 
In jeder Kategorie wird ein Preisgeld für die Plätze 1, 2 und 3 vergeben. Preisgeldberechtigt sind: 
• Athlet*innen mit Schweizer Staatsangehörigkeit 
• Ausländische Athlet*innen, welche Mitglied in einem Rollstuhlclub  der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung 

sind 
Zusätzlich müssen die Athlet*innen mindestens die Hälfte der NHC-Rennen bestritten haben.  

https://spv.ch/leistungssport
https://www.swiss-cycling.ch/de/veranstaltungen/kalender/?y=2026
https://www.swiss-cycling.ch/de/veranstaltungen/kalender/?y=2026
https://www.swiss-cycling.ch/de/infocenter/lizenzen/


Schweizer Paraplegiker-Vereinigung  Rollstuhlsport Schweiz  
Kantonsstrasse 40, CH-6207 Nottwil, T +41 41 939 54 11, rss@spv.ch, www.spv.ch 5/7 

4.7. Siegerehrung 
Die Siegerehrung der NHC-Gesamtwertung erfolgt am Ende der Saison. Eine Teilnahme der Podestfahrer*innen, 
die dem Handbike-Kader von RSS angehören, wird erwartet. 
 
 
5. Proteste  

5.1. Protestfrist 
Proteste können innerhalb der offiziellen Protestfrist (30 Minuten nach Aushängen der provisorischen Rangliste) 
schriftlich bei der Jurypräsident*in oder dem Kommissär Para-Cycling eingereicht werden. In Abwesenheit einer 
Jury und/oder der Kommissäre erfolgt der Protest an eine Vertretung der TK Handbike. 
 
5.2. Entscheid 
Bei Eingang eines Protestes entscheidet die Renn-Jury in Absprache mit den Kommissären abschliessend.  
 
5.3. Protestgebühr 
Die Protestgebühr beträgt CHF 50.–. Wird der Protest zu Gunsten des/der Kläger*in entschieden, erhält diese*r 
das Geld zurück. Wird der Protest abgewiesen, erhält Swiss Cycling den Betrag zugesprochen. 
 
 
6. Handbike-Equipment 

6.1. Internationales Reglement 
Die Regeln des NHC über das Sportgerät Handbike entsprechen den UCI-Regeln (Englisch). 
 
 
7. Kommunikation 

7.1. Publikation 
Aktuelle Informationen zum NHC und Ranglisten werden auf der Webseite der TK Handbike (www.hand-
bike.spv.ch) und Swiss Cycling (www.swiss-cycling.ch) aufgeschaltet.  
 
 
8. Schlussbestimmungen 

8.1. Rechtsmittel 
Es besteht kein vorbehaltloser und einklagbarer Rechtsanspruch. 
 
Über Streitigkeiten in der Anwendung und Auslegung dieses Reglements oder durch das Reglement nicht gere-
gelte Sachverhalte entscheidet die TK Handbike abschliessend, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vorge-
sehen ist. Ein weitergehendes Beschwerderecht besteht nicht. 
 
Aus dem vorliegenden Reglement entsteht kein Rechtsanspruch, weder für die Athlet*innen, noch die Trai-
ner*innen. 
 
Falls aus der Zusammenarbeit mit einer Athletin bzw. einem Athleten oder aus dem vorliegenden Reglement 
eine Unstimmigkeit entsteht, kann der/die Athlet*in bei der TK Handbike schriftlich Beschwerde einreichen. Die 
TK Handbike befindet über den Rekurs und entscheidet abschliessend. 
 

https://www.uci.org/regulations/3MyLDDrwJCJJ0BGGOFzOat#part-xvi-para-cycling
http://www.handbike.spv.ch/
http://www.handbike.spv.ch/
http://www.swiss-cycling.ch/
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8.2. Inkrafttreten 
In Fällen, die in dem vorliegenden Reglement nicht geregelt sind, entscheidet die TK abschliessend. 
 
Das vorliegende Reglement ersetzt dasjenige vom 18. Dezember 2024 und tritt mit der Genehmigung durch die 
TK Handbike auf den 1. Januar 2026 in Kraft. Das Reglement ersetzt alle ihm widersprechenden Bestimmungen 
und Regelungen.  
 
Angenommen in der Sitzung der TK Handbike vom 13. November 2025. 
 
 
 
Nottwil, 13. November 2025 
 
Schweizer Paraplegiker-Vereinigung Technische Kommission 
Rollstuhlsport Schweiz Handbike 
 
 
 
Andreas Heiniger Mathias Frank 
Leiter Leistungssport Nationaltrainer 
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Anhang 

 
a) Preisgeldschema Gesamtwertung 

Das Preisgeldschema sieht wie folgt aus: 

Kategorie 1. Rang 2. Rang 3. Rang 
WH1 CHF 200.00 CHF 150.00 CHF 120.00 
WH2 CHF 200.00 CHF 150.00 CHF 120.00 
WH3 CHF 200.00 CHF 150.00 CHF 120.00 
WH4 CHF 200.00 CHF 150.00 CHF 120.00 
WH5 CHF 200.00 CHF 150.00 CHF 120.00 

 
MH1 CHF 200.00 CHF 150.00 CHF 120.00 
MH2 CHF 200.00 CHF 150.00 CHF 120.00 
MH3 CHF 200.00 CHF 150.00 CHF 120.00 
MH4 CHF 200.00 CHF 150.00 CHF 120.00 
MH5 CHF 200.00 CHF 150.00 CHF 120.00 

 
 
b) Einteilung in die Klassifikation nach Lähmungshöhe 

• H1 Komplette Tetraplegie C6 oder oberhalb 
• H2 Komplette Tetraplegie C7/C8 
• H3 Komplette Paraplegie Th1-Th10 
• H4 Komplette Paraplegie ab Th11 und tiefer 
• H5 Inkomplette Paraplegie ab L1 und tiefer, Beinamputationen 
Die Klassen H1-H4 starten in einem Liegebike (Handbike), die Klasse H5 startet kniend. 
 
 
 
 
 
 


